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Bekanntmachung über die Auflegung  
der Vorschlagsliste der Schöffenwahl  
in der ordentlichen Gerichtsbarkeit  

Amtsperiode 2024 bis 2028
Die Stadtverordnetenversammlung hat am 20.04.2023 in öf-
fentlicher Sitzung mit der erforderlichen Mehrheit von zwei 
Dritteln der gesetzlichen Zahl ihrer Mitglieder die Vorschläge 
der Personen für die Wahl als ehrenamtliche Richterinnen 
und Richter in der ordentlichen Gerichtsbarkeit beschlossen.
Die Vorschlagsliste liegt in der Zeit vom 12.06.2023 bis 
19.06.2023 auf bei der Stadt Vetschau/Spreewald, Schloss-
straße 10, Zimmer 101, 03226 Vetschau und kann während 
der Dienstzeiten eingesehen werden:
Montag und Mittwoch von 8:00 bis 14:00 Uhr
Dienstag von 8:00 bis 18:00 Uhr
Donnerstag von 8:00 bis 16:00 Uhr
Freitag von 8:00 bis 12:00 Uhr.

Gegen die Vorschlagsliste kann hier gleichfalls binnen einer 
Woche ab Ende der Auflegungsfrist schriftlich oder zu Proto-
koll Einspruch erhoben werden, dass in der Liste Personen 
aufgenommen sind, die nach § 32 Gerichtsverfassungsge-
setz nicht aufgenommen werden durften oder nach §§ 33, 34 
nicht aufgenommen werden sollen.

Vetschau/Spreewald, den 27.04.2023

Bengt Kanzler
Bürgermeister

Amtliche Bekanntmachung

Änderungen der Verbandssatzung  
des Zweckverbandes Digitale Kommunen  

Brandenburg
Im Amtsblatt des Landes Brandenburg vom 24.05.2023, 
Nummer 20 wurde die 7. Änderungssatzung des Zweckver-
bandes Digitale Kommunen Brandenburg (DIKOM) veröf-
fentlicht.

Vetschau/Spreewald, 25.05.2023

Bengt Kanzler
Bürgermeister

Verfügung zur Einziehung öffentlicher 
Straßen, Wege und Plätze Einziehung 
des öffentlichen Parkplatzes, hier P7,  

im Gebiet des Bebauungsplanes  
Nr. 01/2007 „Ferien, Wassersport  

u. schwimmende Häuser„  
der Stadt Vetschau/Spreewald für den 

OT Laasow am Gräbendorfer See
Gemäß § 8 (1) i. V. m. § 46 Abs. 2 des Brandenburgischen 
Straßengesetzes (BbgStrG), in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 28.07.2009 (GVBl. I/09, [Nr. 15] S. 358), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 18.12.2018 (GVBl. 
I/18, Nr. 37), wird die Einziehung des öffentlichen Straßen-
landes der o. g. Verkehrsfläche in Vetschau/Spreewald wie 
folgt verfügt:
Lage:
Im Gebiet des Bebauungsplanes Nr. 01/2007 „Ferien, Was-
sersport u. schwimmende Häuser“:
- die Fläche des Parkplatzes P7
Betroffene Grundstücke:
- Gemarkung Laasow, Flur 2, Flurstück 92 (teilw.)
Mit der Einziehung der o. g. Verkehrsfläche verliert diese die 
Eigenschaft einer öffentlichen Straße. Die Fläche für die vor-
gesehene Einziehung ist im Lageplan rot markiert.
Begründung:
Die Parkfläche P7 kann vorübergehend nicht als öffentlicher 
Parkplatz genutzt werden.
Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Verfügung zur Einziehung kann innerhalb eines 
Monats, gerechnet vom Tage der öffentlichen Bekanntma-
chung im Amtsblatt für die Stadt Vetschau/Spreewald „Neue 
Vetschauer Nachrichten“, Widerspruch erhoben werden.
Der Widerspruch ist bei der Stadt Vetschau/Spreewald, Der 
Bürgermeister, Schlossstraße 10, 03226 Vetschau/Spreewald 
schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.
Die Schriftform kann durch die elektronische Form ersetzt 
werden. In diesem Fall ist das elektronische Dokument mit 
einer qualifizierten elektronischen Signatur zu versehen und 
an die E-Mail-Adresse stadtverwaltung@vetschau.com zu 
senden.

Vetschau/Spreewald, den 11.05.2023

Bengt Kanzler
Bürgermeister

Anlage:
- Lageplan zur Einziehung der Verkehrsfläche P 7
im Gebiet des Bebauungsplanes Nr. 01/2007 vom Mai 2023
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Verfügung zur straßenrechtlichen Widmung der Stadt Vetschau/Spreewald in der 
Nordstraße, hier zur Verkehrsfläche zwischen Nordstraße 28 und Nordstraße 29

Auf der Grundlage der §§ 2 Abs. 1 und 6 Abs. 1 des Bran-
denburgischen Straßengesetzes (BbgStrG) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 28. Juli 2009, (GVBl. I/09, [Nr.15], 
S. 358), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
18. Dezember 2018 (GVBl. I/18, [Nr.37, S.3]), wird die nachste-
hende Straßenfläche in der Stadt Vetschau/Spreewald dem 
öffentlichen Verkehr gewidmet.

Mit der Widmung erhält die genannte Verkehrsfläche die Ei-
genschaft einer öffentlichen Straße und wird der Allgemein-
heit für den öffentlichen Verkehr zur Verfügung gestellt.

1. Lagebeschreibung
Die Nordstraße wird um die folgende Verkehrsfläche erwei-
tert:
Stadt Vetschau/Spreewald, Gemarkung Vetschau, Flur 4
- Flurstück 407 (teilweise)
2. Grundstücke:
Das betroffene Grundstück der „Nordstraße“ ist:
- Gemarkung Vetschau, Flur 4, Flurstück 407 (teilweise) mit 

ca. 340 m²
- In der Anlage ist diese Fläche grün dargestellt.

3. Widmungsinhalt:
Die genannte Verkehrsfläche der Nordstraße wird in die Grup-
pe der Gemeindestraßen gemäß § 3 (1) Punkt 3. BbgStrG ein-
gestuft.
Widmungsbeschränkungen:
keine
Träger der Straßenbaulast:
Stadt Vetschau/Spreewald

Inkrafttreten:
Die Widmung wird einen Tag nach der Veröffentlichung im 
Amtsblatt für die Stadt Vetschau/Spreewald „Neue Vetschau-
er Nachrichten“, wirksam.
Rechtbehelfsbelehrung:
Gegen diese Verfügung zur straßenrechtlichen Widmung ist 
der Widerspruch zulässig.
Der Widerspruch ist innerhalb eines Monats, gerechnet vom 
Tage nach der öffentlichen Bekanntmachung dieser Verfü-
gung im Amtsblatt für die Stadt Vetschau/Spreewald „Neue 
Vetschauer Nachrichten“, schriftlich oder zur Niederschrift bei 
der Stadt Vetschau/Spreewald – Der Bürgermeister – Schloss-
straße 10, 03226 Vetschau/Spreewald einzulegen.
Die Schriftform kann durch die elektronische Form ersetzt 
werden. In diesem Fall ist das elektronische Dokument mit 
einer qualifizierten elektronischen Signatur zu versehen und 
an die E-Mail-Adresse stadtverwaltung@vetschau.com zu 
senden.

Vetschau/Spreewald, 12.05.2023

Bengt Kanzler
Bürgermeister

Anlage:
- Übersichtsplan vom 14. April 2023 zur Verfügung der stra-

ßenrechtlichen Widmung der Nordstraße

Mai 
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